
 

 

 

Förderaufruf 

„Impulse Teilhabeförderung“ 2022 

von erwachsenen Menschen mit Armutserfahrung 

- Förderkriterien und -modalitäten - 
 

 

I. Ausgangssituation 

 

Armutserfahrungen gehen mit ungleichen Chancen der bürgerschaftlichen und politischen 

Beteiligungsmöglichkeiten einher. Aber auch das Interesse einer solchen Beteiligung sinkt, 

wenn Menschen längere Zeit einem Armutsrisiko ausgesetzt sind. In der Folge gehen die 

eigenen Interessen von Menschen mit Armutserfahrung häufig in der gesellschaftlichen 

und politischen Wahrnehmung unter und das Empfinden eines gesellschaftlichen Abge-

hängt-Seins steigt. 

 

Zu Erfahrungen von materieller Armut gehört, wenn diese lange andauert, häufig auch die 

Erfahrung von Einsamkeit. Kontakte zum sozialen Netzwerk werden aus Scham abgebro-

chen. Es bestehen außerdem eingeschränkte Möglichkeiten der Teilhabe am kulturellen 

Leben. Es fehlen Orte des Austauschs und der Vernetzung sowie der respektvollen Ausei-

nandersetzung miteinander. 

 

Ungleiche bürgerschaftliche und politische Beteiligungsmöglichkeiten und mangelnde sozi-

ale Teilhabechancen aufgrund von materieller Armutsgefährdung gefährden den sozialen 

Zusammenhalt im Land und die Zustimmung zu den Werten unserer freien, demokrati-

schen Gesellschaft. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Würt-

temberg will mit dem vorliegenden Förderaufruf „Impulse Teilhabeförderung“ einen Beitrag 

dazu leisten, um hier entgegenzuwirken. 

 



Mit einer ressortübergreifenden Landesstrategie zur Alphabetisierung und Grundbildung 

Erwachsener werden seit März 2021 Maßnahmen insbesondere im Bereich Grundbildung 

verstärkt. Neben den Fähigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen wird Grundbildung 

verstanden als die Möglichkeit des Wissenserwerbs in politischer, wirtschaftlicher, kulturel-

ler, gesundheitsförderlicher Hinsicht und im Hinblick auf das Führen eines Haushalts und 

auf andere Alltagstätigkeiten. Erwachsene Menschen mit geringer Grundbildung sollen 

über passgenaue Angebote möglichst niedrigschwellig und zielgerichtet in ihrer jeweiligen 

Umgebung angesprochen und für eine Teilnahme an Kursen motiviert werden. 

 

Ein ausreichendes Maß an Grundbildung ist eine Voraussetzung dafür, dass die vorhande-

nen Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe auch individuell genutzt werden können. 

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg will mit dem 

vorliegenden Förderaufruf „Impulse Teilhabeförderung“ daher auch einen Beitrag dazu leis-

ten, um die Grundbildung und damit die gesellschaftliche Teilhabe von erwachsenen Men-

schen mit Armutserfahrung zu verbessern. 

 

 

II. Ziel der Förderung und Förderkriterien 

 

Die Möglichkeiten sozialer Teilhabe von erwachsenen Menschen mit Armutserfahrung und 

die Fähigkeit diese Möglichkeiten individuell auch zu nutzen sollen im Land gesteigert wer-

den, damit sich materielle Armutsgefährdung als finanzieller Mangel nicht auch negativ auf 

alle anderen Dimensionen sozialer Teilhabe auswirkt und gar zu Einsamkeit oder sozialer 

Ausgrenzung führt. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Würt-

temberg stellt deshalb Mittel zur Verfügung, um an verschiedenen Standorten im Land Pro-

jekte zu fördern, die dieses Ziel verfolgen. 

 

Eine oder (möglichst) mehrere der folgenden Fragestellungen sollen im Rahmen der Pro-

jekte in den Blick genommen werden: 

 

A) Wie können Austausch und Vernetzung von Menschen mit Armutserfahrung unterei-

nander und zwischen Menschen mit und/ oder ohne Armutserfahrung zur Förderung 

von sozialer Teilhabe beitragen und welche Angebote sind dafür erforderlich und hilf-

reich? 

 

B) Wie können durch Ansätze wie Empowerment, Partizipation, Selbstorganisation und 

Hilfe zur Selbsthilfe die Selbstwirksamkeit und gesellschaftliche Beteiligung von Men-

schen mit Armutserfahrung gefördert werden? Welche Rahmenbedingungen müssen 

dafür zur Verfügung stehen? 

 



C) Welche Bedeutung haben aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen für die Lebenslage 

von Menschen mit Armutserfahrungen? Woran muss gearbeitet werden, damit dadurch 

soziale Ungleichheit nicht verschärft und soziale Gerechtigkeit geschaffen wird? 
 
D) Welche Möglichkeiten bestehen, durch niedrigschwellige, wohnortnahe, quartiersbezo-

gene, sozialraumorientierte Angebote die gesellschaftliche Integration von Menschen 

mit Armutserfahrung zu verbessern? 

 

Weitere Förderkriterien sind: 

 

 Zielgruppe: Durch das Projekt sollen erwachsene Menschen mit Armutserfahrung un-

terstützt werden. 

 Neues Projekt: Es muss sich um die Umsetzung einer neuen Idee, eines neuen Ansat-

zes zur Stärkung der sozialen Teilhabe von Menschen mit Armutserfahrung handeln. 

Das Projekt soll zur Übertragung auf andere Standorte geeignet sein. 

 Niedrigschwellige Herangehensweise: Niedrigschwellige Angebote vor Ort können die 

soziale Einbindung von Menschen in prekären Lebenslagen unterstützen und dazu bei-

tragen, Möglichkeiten der sozialen Teilhabe auch tatsächlich wahrzunehmen. Geeignet 

sind insbesondere aufsuchende Formate. Die Angebote sollten möglichst gebührenfrei 

und gut erreichbar sein. 

 Kooperationen vor Ort: Bevorzugt werden Projekte, bei denen mehrere Partner im Sozi-

alraum kooperieren. Wünschenswert ist die Zusammenarbeit zwischen Kommune (Ge-

meinde, Stadt, Stadt-/ Landkreis) und gemeinnützigen Organisationen, um das Vorha-

ben nachhaltig zu verankern. 

 Evaluation der Wirkung: Das Konzept muss die Dokumentation und Auswertung des 

Projekts vorsehen. Im Antrag ist anzugeben, wie die Wirksamkeit des mit dem Projekt 

umgesetzten Ansatzes überprüft werden soll. 

 Barrieren: Auf den Abbau von sprachlichen und kulturellen Hindernissen ist zu achten. 

 Sensibilisierung: Es sollen Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung und/ oder 

von Fachkräften der sozialen Arbeit für das Thema Armut stattfinden. 

 Digitale Teilhabe: Wünschenswert sind Ansätze, die auch die Förderung der digitalen 

Teilhabe von Menschen mit Armutserfahrung beinhalten. 

 

 

III. Antragsberechtigte 

 

Antragsberechtigt sind Kommunen (Gemeinden, Städte, Stadt- und Landkreise), Kirchen, 

Sozialverbände, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und andere Organisationen der Zi-

vilgesellschaft. Die Gemeinnützigkeit des Projekts und die Rechtsfähigkeit der Antragstelle-

rin bzw. des Antragsstellers werden vorausgesetzt. 

 



Es ist möglich, dass mehrere Organisationen zusammen einen Antrag stellen, wobei eine 

der Organisationen die Projektverantwortung übernehmen muss, womit auch die finanzielle 

Verantwortung einhergeht. 

 

 

IV. Mittelvergabe 

 

Es ist vorgesehen, Fördermittel in Höhe von insgesamt 100.000 Euro für Projekte im Rah-

men des Förderaufrufs „Impulse Teilhabeförderung“ bereitzustellen. Die Gewährung von 

Zuwendungen erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften der Landeshaushaltsordnung (LHO), 

insbesondere der §§ 23, 44 LHO und den Verwaltungsvorschriften hierzu. Ein Rechtsan-

spruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 

 

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg entscheidet 

nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung der unter Ziffer II. festgelegten 

Förderkriterien im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

Bei der Entscheidung wird eine Jury aus Mitgliedern des Landesbeirats Armutsbekämp-

fung und Prävention Baden-Württemberg beratend hinzugezogen. 

 

 

V. Finanzierungsart, zuwendungsfähige Ausgaben, weitere Fördermodalitäten 

 

Die Zuwendung erfolgt in Form eines Zuschusses als Projektförderung. Die Maßnahmen 

werden im Wege der Festbetragsfinanzierung, begrenzt auf einen Höchstbetrag von 

15.000 Euro im Einzelfall, gefördert. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung ist ein an-

gemessener Eigenanteil an allen zuwendungsfähigen Ausgaben erforderlich, der durch ei-

gene Mittel der Antragstellerin bzw. des Antragstellers oder von dritter Seite (Drittmittel, 

Spenden) eingebracht wird. Der Eigenanteil kann in begründeten Fällen auch in Form von 

Personal- oder Sachleistungen eingebracht werden, sofern es sich bei der Antragstellerin 

bzw. dem Antragsteller um eine gemeinnützige Organisation handelt. Dies gilt ausdrücklich 

nicht für Kommunen. 

 

Geförderte Projekte sollen möglichst am 1. September 2022 beginnen und spätestens am 

31. Dezember 2023 abgeschlossen werden, das heißt, das Projektziel muss bis dahin im 

Rahmen der Förderung erreicht sein. Eine Weiterführung des Projekts im Wege einer an-

derweitigen Finanzierung wird ausdrücklich begrüßt. 

 

Ein Projektbeginn vor Bewilligung ist nicht zulässig. Das Projekt kann auf bereits bestehen-

den Strukturen und Angeboten aufbauen. 

 



Es können die zur Durchführung notwendigen Personal- und Sachausgaben gefördert wer-

den. Es können ausschließlich Ausgaben als zuwendungsfähig anerkannt werden, die im 

Durchführungszeitraum des Projektes kassenwirksam anfallen. 

 

Die im Kosten- und Finanzierungsplan (in Form einer Ausgaben-Einnahmen-Übersicht mit 

Saldo) angegeben Ausgaben müssen differenziert werden: 

 nach Personalausgaben (unter Angaben der Berechnungsgrundlage, z.B. Tarifvertrag, 

Eingruppierung, Anlehnung an…) und 

 nach Sachausgaben, hier mindestens differenziert nach Kosten für Angebote (bei meh-

reren Angeboten bitte einzeln aufführen), ggf. Verpflegungs-/ Bewirtungskosten, ggf. 

Reisekosten, ggf. Kosten für Räume, ggf. Kosten für Dokumentation. 

Weitere Differenzierungen sind möglich. 

 

Hinsichtlich der Ausgaben sind die folgenden Maßgaben zu berücksichtigen: 

 Bei Honorar- oder Werkverträgen handelt es sich um Sachausgaben. 

 Verpflegungs-/Bewirtungskosten können nur in angemessenem Rahmen übernommen 

werden. 

 Bei der Berechnung von Reisekosten sind die Bestimmungen des Landesreisekosten-

gesetzes zu beachten (ggf. gibt es in Kommunen gleichwertige Bestimmungen). 

 Kosten für Räume können nur als förderfähig anerkannt werden, wenn zur Erreichung 

des Projektziels externe Räume angemietet werden müssen. Die Bereitstellung von 

Räumen durch die Antragstellerin bzw. den Antragsteller kann nicht als förderfähig an-

erkannt werden. 

 Bei Förderungen im Rahmen dieses Förderaufrufs können keine Verwaltungs(ge-

mein)kosten berücksichtigt werden. 

 

Die im Kosten- und Finanzierungsplan angegebenen Einnahmen müssen differenziert wer-

den: 

 nach Eigenmitteln der Antragstellerin bzw. des Antragstellers (bei gemeinnützigen Or-

ganisationen bitte auch differenzieren nach finanziellen Eigenmitteln sowie nach einge-

brachten Personal- und Sachleistungen), 

 nach Drittmitteln bzw. Spenden von Dritten und 

 nach Höhe der beantragten Zuwendung durch das Land. 

 

Hinsichtlich der Einnahmen ist die folgende Maßgabe zu berücksichtigen: 

Für alle Angaben von Dritt-/Spendenmitteln muss eine Bescheinigung des Mittelgebers 

eingereicht werden, aus der hervorgeht, dass die Dritt-/Spendenmittel tatsächlich fließen 

und die so eingebrachten Mittel zu Kofinanzierung der gesamten zuwendungsfähigen Aus-

gaben eingesetzt werden können. 

 

Die Gesamtfinanzierung muss vor Projektbeginn gesichert sein. 



Die Auszahlung der Zuwendung richtet sich grundsätzlich nach den zuwendungsrechtli-

chen Bestimmungen. 

Projekte, die bereits eine anderweitige Landesförderung erhalten, sind nicht förderfähig. 

 

Die im Wege dieser Ausschreibung bewilligten Mittel dürfen nicht zur Finanzierung oder 

Ko-Finanzierung anderer Projekte/ Förderprogramme verwendet werden. Ihre Verwendung 

als Eigenmittel, die im Rahmen anderer Projekte/ Förderprogramme zu erbringen sind, ist 

ausgeschlossen. 

 

 

VI. Verfahren 

 

Für die Antragstellung ist der Bewerbungsbogen auszufüllen und handschriftlich zu unter-

schreiben. 

 

Beizufügen ist ein handschriftlich unterschriebener, detaillierter Kosten- und Finanzierungs-

plan, in dem alle für das Vorhaben vorgesehenen Ausgaben und Einnahmen anzugeben 

sind (siehe Erläuterungen unter Ziffer V.). 

Für die Erstellung des Kosten- und Finanzierungsplans ist die entsprechende Vorlage am 

Ende des Bewerbungsbogens zu verwenden. 

 

Ebenfalls beizufügen ist eine Erklärung, ob allgemein für die Einrichtung oder das bean-

tragte Projekt eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug gemäß § 15 Umsatzsteuergesetz 

besteht. 

 

Anträge werden bis zum 30. Mai 2022 entgegengenommen. Nach Fristablauf eingehende 

Anträge werden nicht berücksichtigt. 

 

Anträge sind per E-Mail zu richten an: 

Poststelle@sm.bwl.de mit Betreff „Förderaufruf Impulse Teilhabeförderung Referat 35“, 

Cc. an armutspraevention@sm.bwl.de  

 

Bei Rückfragen können Sie sich wenden an: 

armutspraevention@sm.bwl.de 


